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Räch dein Jusammenbruche der österreichisch - ungarischen
Monarchie hat die neueingesetzte slowenische Nationalregierung das
deutsche Element in Krain vollständig entrechtet , obwohl die 'Deutscheu
seit vielen Jahrhunderten im Lande bodenständig sind und obwohl die
Slowenen die Entwicklung einer eigenen nationalen Kultur vor allem den
Deutschen verdanken , worüber die Geschichte des Landes 'Aufschluß gibt ,

I . Geschichtliche Entwicklung .
Die Slowenen oder Winden sind in das Gebiet , das heute das

Ltind Krain bildet , am Ende des 6 . Jahrhunderts , von den über sie
herrschenden 'Awaren gedrängt , eingewandert und haben mit einer
geringen Unterbrechung während der Herrschaft des Königs Samo
«n2Z - 658 ) nie irgend welche staatliche Selbständigkeit besessen , 'Am
Ende des 8 . Jahrhunderts kam Krain unter fränkische Herrschaft und
blieb von da an in der innigsten Verbindung mit den benachbarten
deutschen Ländern , deren Geschicke es teilte . Seit den Karolingern
bürgerten sich deutsches Recht uud deutsche Verwaltungsformen
( Grafschaftsverfassnng ) ein . Seit dem X ) , Jahrhundert begann die
deutsche Besiedlung des Landes , das unter den Eingriffen der Ma¬
djaren stark gelitten hatte und entvölkert war . Deutsche Ritter -
geschlechter wurden mit Lehen bedacht , besonders aber die Kirche ,
so die Bistümer ^vreising und Briren , die viele 'Ansiedler aus Bayern
vor allem nach Oberkrain ( Gegend um Beides und Bischoflack )
heranzogen , die das Land unter den Pflug nahmen und die slawischen
Bewohner mit den deutschen Sitten bekannt machten . Seit dem
12 . Jahrhundert beginnt die Gründung der Städte , unter ihnen der
späteren Landeshauptstadt LaibacK , deren deutscher Name urkundlich
zum erstenmal im Jahre 1114 erscheint , 'Alle Städte wurden nach
deutschem Rechte verwaltet uud hatte « bis zur Mitte des 19 . Jahr¬
hunderts deutsches Gepräge , Aus einem Verzeichnisse der städtischen
Richter Laibachs aus dem 15 , Jahrhundert geht hervor , daß im
Zeitraume 1412 bis 1472 unter Z >» Richtern 21 deutsche , 7 slawische
und 2 italienische Ramen hatten . Die deutschen Bauerusiedlungen
waren im ganzen Lande verstreut und zahlreiche Ortsnamen weisen
noch heute auf deutschen Ursprung bin , 'Ans den ?vreisingischen
Besitzungen in Qberkrain waren , wie man aus den noch erhaltenen
Urbarien schließen kann , 41 Prozent aller Huben in Händen deutscher
Bauern . In der Gegend von 'Fcichting bei Krainburg wurde noch
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zu Valvasors Zeiten ( Mitte des 17 . Jahrhunderts ) deutsch gesprochen .
Unter dein Einflüsse der slowenischen Umgebung , infolge von Mischehen
und infolge der Bemühungen der slowenischen Geistlichkeit sind jedoch
die deutschen Bauernsiedlungen in Krain bis auf das im 14 . Jahr¬
hundert besiedelte Gottscheerland und die Weißenselser Sprachinsel
in Oberkrain untergegangen .

Das ganze Kulturleben des Landes war bis zur Mitte des
19 . Jahrhunderts deutsch . Deutsch war die Sprache der Behörden und
der Schulen , während das Slowenische (Krainerische ) als Volkssprache
von der Landbevölkerung gebraucht wurde , die jedoch bis in die jüngste
Zeit entgegen allen .Hetzereien das Lernen der deutschen Sprache pflegte .

Zum erstenmal wurde die slowenische Sprache zur Zeit der aus
Deutschland eingedrungenen Reformation literarisch verwendet . Mit
Unterstützung der deutschen Landstände und der evangelischen Kreise in
Deutschland , namentlich des Herzogs Christoph von Württemberg und
des Freiherr ,, von Ungnad wurden die von Primus Trüber ( dem
slowenischen Luther ) übersetzten Bibelabschnitte sowie der von ihm
verfaßte slowenische Katechismus 1555 in Tübingen gedruckt .

Die slowenische Bibelübersetzung wurde 1585 von Dalmatin
vollendet und blieb anch in der katholischen Kirche Krams über
200 Jahre im Gebrauche . Gleichzeitig gab Adam Vohoric , ein
Schüler Melanchthons , die erste slowenische Grammatik heraus . Zum
Direktor der Landwirtschaftlichen Schule ( Gymnasium ) in Laibach ,
bestellten die krainischen Landstände den Tübinger Gelehrten Nikodcmus
Frischlin und auch auf dein Lande gab es zur Zeit der Reformation
viele deutsche Schulmeister .

Gin sprechenderBeweis für das hochentwickelte deutsche Kultur¬
leben in Krain ist das Werk des gelehrten nnd weitgereisten Johann
Wcikhart Freiherr « von Balvasor „ Die Ehre Krams " , das 1689 in
Nürnberg gedruckt wurde und eine für jene Zeit ganz einzigartige
kulturhistorische Leistung darstellt . In Anerkennung seiner wissenschaft¬
lichen Verdienste wnrde Freiherr von Balvasor zum Mitgliede der
Ronal Society iu London ernannt .

Seit dem 17 . Jahrhundert waren slowenische Eidesformeln im
Gebrauche und seit Maria Theresia (Mitte des 18 . Jahrhunderts ) wurden
die Gesetze und Verordnnngen in die „ krainische " Sprache übersetzt .

Das Auftretcu des Dichters Vodnik ( 1758 - 1819 ) erst bedeutet
den Anfang einer slowenischen Literaturentwicklung. Er veröffentlichte
Gedichte und schöngeistige Schriften und begründete im Jahr 1797
die erste slowenische Zeitschrift, die nach vier Icchren wieder einging .
Das Aufblühen des slowenischen Schrifttums , das in den Werken
Franz Pre ^ erns ( 1800 1849 ) seinen .Höhepunkt erreichte , wnrde
von den Deutschen des Landes in uneigennütziger Weise gefördert .
Der deutsche Schriftsteller und Geschichtsschreiber Linbart verfaßte
1789 die beiden ersten slowenischen Bühnenwerke , zwei Lustspiele , die
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er selbst mit einer Liebhabergesellschaft in Laibach zur 'Aufführung
brachte . Erst seit dem Beginne einer gesteigerten literarischen Tätigkeit
war es möglich daran zu deuten , die slowenische Sprache in Schule
uud "Amt in ausgedehnterem Maße zu verwenden . Diese Forderung
wurde im Jahre 1848 von dem verstärkten krainischen Ständelandtage
zum erstenmal erhoben , der trotz seiner überwiegend deutschen
Mehrheit selbstlos für die slowenischen Wünsche eintrat . Angeachtet
der in diesem Jahre entstandeneu slowenisch -nationalen Bewegung
wurdeu jedoch im Mai 1848 als Vertreter des Landes Krain , das
seit dem Wiener Kongreß dem Deutschen Bunde augehörte , drei
Deutsche , unter ihnen der in Laibach geborene Dichter Anastasius Grün
( "Anton Graf Auersperg ) ins Frankfurter Parlament entsandt .

Literatur : August Dimilü beschichte Krains , Verlag Ign . v . Kleininaycr
und Fed . Bamverg , Laibach I87 «i , Dr . Karel O' laser - ^ Mäovirm slovensk ^ -a
slovstvz , Verlag LlovensKu ^ stic -», Laidack 1894 . Dr . Alfred Fisckel : Ma¬
terialien zur Sprachensrage in Österreich , Vorlag Friedrich Irrgang , Vrünn
1902 . Ludwig Iahne : Völkischer Reiseführer durch Südssterrcich , Verlag
Ioiim .n <xn ,n , Klagcnfuvl 1914 . v , Radics : Johann V ^eilgard Freiherr
v . Vawasor , Verlag der Krainischen Sparkasse in Laivaed 19li >. Dr . Alfred
Nischel : ? as vsterreich >st !' e Sprachenrecht , Verlag Friedrich Irrgang , T^riin » 19 >l>.

I «. Die sprachlichen und politischen Verhältnisse seit
dem Jahre 1867 . Die deutsche Stellung vor dem

Ausammenbruche Österreichs .
Erst seit dem Jahre 1867 galt für die staatlichen Behörden der

Grundsatz , daß slowenische Eingaben in slowenischer Sprache zu erledigen
sind , während vorher als Amtssprache ausschließlich das Deutsche im
Gebrauch stand . Ebenso mußten alle Vorladungen und Zuschriften au
die Parteien in der von diesen gebrauchten Sprache gerichtet werden .
Es herrschte somit im Parteienverkehr im Sinne des Artikels XIX des
^ iaatsgruudgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
volle Gleichberechtigung , während im inneren Dienste
bei allen staatlichen Behörden die deutsche Sprache als Amts
spräche verwendet wurde . Nichts keuuzeichnet mehr die Entwicklung der
politischen Verhältnisse uud der Stellung des Deutschtums in diesem
Lande als die Tatsache , daß seit dem Begiuue des österreichischen
Berfassungslebens bis in die achtziger Jahre der Krämer Landtag
eine deutsche Mehrheit besaß .

Auch auf dem Gebiete des Schulweseus hatte » die Sloweueu
iu Kr̂ain keinen Anlaß zu Beschwerden . Die meisten Bolksschulen
waren seit der Mitte des 19 . Jahrhunderts fortschreitend slowenisiert
worden . Die deutsche Sprache wurde nur an vier - oder mehrklassigen
Volksschulen von der dritten Klasse an als obligater Gegenstand
unterrichtet . Deutsche öffentliche Volksschulen bestanden nur im
deutschen Gottscheer Gebiet und iu Weißenfels . Als Miuderheits -
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schulen im Sinne des Reichsvolksschnlgesetzes gab es in Laibach eine
fünfklassige städtische deutsche Knabenvolksschule und eine achrklassige
städtische deutsche Mädchenschule ' für diese Schulen waren jedoch
zumeist slowenische Lehrkräfte bestellt . An den untern Klassen des
GmnnasiumS wurden für die Schüler slowenischer Nationalität seit dem
Jahre 1874 auf Kosten des Landes und mit Unterstützung der Regie
rung slowenische Lebrbücber verfaßt und eingeführt . Seit dem Jahre
>998 wurde der Unterricht auch an den oberen Klassen der Gymnasien
fortschreitend slowenisiert . Für die deutschen Schüler bestand ein
Gymnasium in Laibach und eines in Gottschce , während die Laibacher
Realschule den Schülern beider Nationalitäten zugänglich war . An
der staatlichen Lehrerbildungsanstalt nnd an der Staatsgewerbeschule
in Laibach war der Unterricht überwiegend slowenisch , so daß diese
Anstalten von deutschen Schülern nicht besucht werden konnten .

Die deutsche Sprache galt gesetzlich als Landes¬
sprache , gleichberechtigt mit der slowenischen . Infolge¬
dessen waren auch alle öffentlichen Aufschriften , Wegweiser , Siegel
und Stempel doppelsprachig .

Im Lande gab es unter 526 .999 Einwohnern 28 .999 Deutsche ,
von denen 18 .999 in der Sprachinsel Gottschec , 7999 in Laibach und
dessen Umgebung und die übrigen Z999 im übrigen Lande wohnten .
Trotz ihrer geringen Zahl waren die Deutschen in Kram wegen
ihrer wirtschaftlichen Stärke kein unbedeutender Faktor . Drei Viertel
der Indusrrieunrernehmnngcn waren in deutschem Besitze , demgemäß
war auch die deutsche Steuerleisrung weit höher als nach der Kopfzahl
der Deutschen anzunehmen wäre . Fast die Äälfte der im Lande zahl
baren Erwerbsteuer wurde von den Deutschen geleistet . Vom gesamten
Grundbesitz befanden sich 15 °/ , in deutschen Äänden . Die Deutschen
waren anch in den öffentlichen Vertrctungstörpern vertreten , und zwar
im Neicbsrate durch 1 Abgeordneten ( für den Wahlkreis Gotrschee ) ,
im Landtage durch I I Abgeordnete ( 19 Vertreter des Großgrund¬
besitzes und I Abgeordneten der Stadt Gottschee ) , im Laibacber
Gemeinderate durch 7 Gemeinderäte (von 45 im ganzen ) . In der
krainischen .Wandels - und Gewerbekammer waren die Gruppen der
Großindustrie und die Gruppe des Bergbaues immer durch Deutsche
vertreten . In Laibach hatten die Deutschen ein hochentwickeltes
Vereinswesen mit einem eigenen Theater , einem über 299 Jahre
bestehenden Musikverein , eigenen Spitälern und einem Waisenhause .

Angesichts ihrer geringen Anzahl ist eS den Deutschen in .̂ 'rain
nie eingefallen , gegen die slowenischen Landesgenossen aggressiv vor¬
zugehen , wohl aber war es seit mehreren Jahrzehnten das Bestreben
der Slowenen , die Deutschen aus ihrer Stellung zu verdrängen , zu
welchem Zwecke wiederholt , zuletzt im Jahre 1998 , Gewalttätigkeiten
gegen sie angewendet wurden .
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III . Die Unterdrückung der Deutschen und dazu dienende
Maßregeln der slowenischen Nationalregierung .

Der geschilderte Zustand wurde nach dein Amtsantritte der
slowenischenNationalregieruug durch eine Neil >e gegen die Deutschen
gerichteter Maßregeln beseitigt ,

'Als Ende Oktober 1918 der Zerfall Österreichs sichtbar wurde ,
veranstalteten die im Slowenischen Volksrate vereinigten slowenischen
Parteien am 29 . Oktober eine große Manifestation , um den Willen
zur Bereinigung mit den Kroaten und Serben kuudzutun . 'Auö
Anlaß der Begehung dieses Nationalfeiertages wurde von eiucin
uugenannten Komitee die Weisung ausgegeben , daß alle deutschen
Ausschriften in Laibach entfernt werden müssen . Da diese 'Aufforderung
anch an zahlreiche deutsche Geschäftsleute und Private gerichtet
wurde , liabeu die Deutschen Laibachs , um Zwischenfälle zu vermeiden ,
freiwillig alle deutschen 'Aufschriften entfernt , so daß die Stadt über
Nacht ein rein slowenisches 'Ausseben erhielt . Die nene provisorische
Nationalregierung , die sich am ^ 1 , Oktober 19gebildet hatte ,
stellte -̂ war in einer feierlichen Proklamation die Wahrung der Elire
und des Eigentums der fremdsprachigen Staatsbürger in 'Aussicht ,
sie hielt sich jedoch , wie die Tatsachen zeigen , nicht an ihr Versprechen ,
Sogleich nach ihrem 'Amtsantritte hat die slowenische Nationalregieruug
den Grundsatz aufgestellt , daß keine leitende Stelle im Staatsdienst
von einem nichtslowenischen Beamten besetzt sein dars , Es wurden
daher die leitenden deutschen Staatsbeamten , von denen einzelne
viele Iabre hindurch zum Wohle der Bevölkerung gewirkt hatten ,
vielfach unter Zufügnng persönlicher einbilden entfernt uud durch rang¬
jüngere slowenische Beamte ersetzt . Mit 1 . Jänner l . Z . hat man aber
überhaupt sämtliche Staarsangeftellte deutscher Nationalität im Be¬
reite der sloweuiscben Nationalrcgierung ihres 'Amtes entsetzt und
der „ deutschösterreichlschenNegienmg zur Verfügung gestellt " . Dies
widersubr mehr nur den deutschen Beamten , die von auswärts in
slowenische Gebiete übersetzt worden waren , sondern auch solchen ,
deren Familien seit vielen Menschenaltern in Krain ansässig sind ,

der bezüglichen Verordnung vom 16 , Dezember 1918 ( 'Amtsblatt
Nr , XXV ) hat sich die Nationalregieruug zwar vorbehalten , einzelne
deutsche Beamte aus ihr 'Ansuchen wieder anzustellen , doch sind nur
wenige solche 'Ausnahmen gemacht worden . Mir der Kundmachung
der Nationalregierung vom 19 . Februar 1919 ( 'Amtsblatt Nr . 1. )
wurde das gleiche Verfahren gegen die deutschen Notare eingeleitet ,

Für die Gerichtsbehörden wurde unter dem ZI . Oktober 1918
( 'Amtsblatt Nr . 1> eine Verordnung herausgegeben, womit bestimmt
wurde , daß als 'Amtssprache von nun an nur die slowenische Sprache
zu gelten hat . 'Alle doppelsprachigen 'Aufschriften und Siegel sind durch
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solche in slowenischer Sprache zu ersehen , Deutsche Eingaben werden
zwar angenommen , jedoch in slowenischer Sprache erledigt . Die Pro¬
tokolle über Gerichtsverhandlungen sind in slowenischer Sprache abzu¬
fassen , selbst dann , wenn es sich um in deutscher Sprache abgegebene
Zeugenaussagen handelt . Die gleichen Bestimmungen gelten auch für
die übrigen staatlichen Behörden und Verkehrsanstalten .

Für das Schulwesen wurden unter dem 16 . November 1918 (Amts¬
blatt Nr . X ) zwei Verordnungeil der slowenischen Nationalregierung
herausgegeben. Die eine bezieht sich auf die Volksschulen und be¬
stimmt , daß die Unterrichtssprache an allen Volksschulen die slowenische
Sprache sein soll . Für Anderssprachige werden bei einer genügenden
Anzahl schulpflichtiger Kinder Minderheitsschulen , an welchen die
slowenische Sprache als obligater Gegenstand zu unterrichten ist , in
'Aussicht genommen . ( Für solche Schulen sind natürlich nur Lehrer
slowenischer Nationalität ernannt worden .) Privatschulen werden für
'Anderssprachige zugelassen bei einer genügenden 'Anzahl schulpflichtiger
Kinder . Dazu wurde ein Ausführungserlaß herausgegeben, wodurch
bestimmt wurde , daß deutsche private Volksschule « mit Öffentlichkeitsrecht
oder öffentliche Volksschulen (Minderheitsschulen ) nur bestehen dürfen ,
wenn wenigstens 40 „ echtdeutsche " Schulkinder für jede Klasse vor¬
handen sind . Die Entscheidung darüber , welche Kinder als echtdeutsch
anzusehen sind , ist den Schulbehörden ( Bezirks - und Stadtschulräten )
vorbehalten . Auf Grund dieser Bestimmungen wurden die städti¬
schen öffentlichen deutschen Volksschulen in Laibach , die von mehreren
.wundert deutscher Schulkinder besucht wurden , ohne weiteres in slo¬
wenische Schulen umgewandelt . Die deutschen Privatschulen in Unrer -
schischka , Domschale und Nenmarktl wurden behördlich geschlossen und
die deutschen Privatschulen in Laibach gezwungen , die Klassenzahl
von acht auf fiiuf, beziehungsweise von vier auf drei Klassen herab¬
zusetzen . Mir dem Erlasse des Stadtschnlrares Laibach vom 2 . Februar
1919 , Zahl 265 , wurden auch diese beiden deutschen Privatschulen
behördlich geschlossen . Für die deutschen Schüler und Schülerinnen , die
die gesperrten Schulen besucht hatten , wurden in Laibach städtische
Minderheitsschulen mit slowenischen Lehrkräften errichtet , die den
Leitungen der bereits bestehenden städtischen Schulen mit slowenischer
Unterrichtssprache unterstellt sind . Die deutschen Schulkinder der auf¬
gelassenen Schulen in den übrigen Orteil wurden in die dort bestehen¬
den slowenischen Schulen eingeschult .

Die auf die Mittelschulen sich beziehende Verordnung der
Nationalregierung vom 16 . November 1918 verfügt , daß an allen Mittel¬
schulen die slowenische Sprache als Amtssprache zu gelteil hat . Eine
Anzahl von Klassen an den bestehenden deutschen Mittelschulen wurde
aufgehoben , der zweite Jahrgang der deutschen Privatlehrerinnen -
bildnngsanstalt in Laibach wurde gesperrt uud der Bestand dieser
'Anstalt nur bis znm Ende des Schuljahres gestattet .
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Die für die deutschen Schulen bestellten Inspektoren deutscher
Nationalität wurden ebenso wie die deutschen Professoren entfernt
und die deutschen Schulen slowenische !, Inspektoren unterstellt .

Die deutschen Schulen wnrden überdies noch dadurch geschädigt ,
daß man ihnen die Schulräume auf Grund des Kriegsleistungs -
qcie !-es ( !) oder unter anderen Vorwänden weggenommen hat .

Die Verordnuug der Belgrader Regierung vom 25 . Februar 1919 ,
( veröffentlicht im Laibacher 'Amtsblatt vom 11 . März 1919 , Nr . I. X !)
die unter anderem bestimmt , daß alle Großgrundbesitznngcn, die je
nach den Ortsverhältnisscn mehr als 100 bis 590 Joch Grund um¬
fassen , enteignet werden , richtet sich nach dem Eingeständnisse der
slowenischen Führer vor allem gegen die deutschen Großgrundbesitzer
in Krain und Llntersteiermark .

Gegen die deutscheu Industrieunternchmungen richtet sich ein
Erlaß der Negierung vom 7 . Dezember 1918 (Amtsblatt Nr . XXIIZ ) ,
worin die deutschen Industriellen unter A n d r o hung vo n N e
pressalien aufgefordert wurden , freiiveiden.de Beamten - und Werk -
meisterstellungen mit Bewerbern slowenischer Nationalität zu besehen .
Die deutscheu Industriellen trachtet man überdies dadurch zu schädigen ,
daß man ihnen Kohle nnd Nohstoffe , deren Bezug bei der seit
dem Kriege bestehenden Zwangswirtschaft von der Genehmignng der
Negienmg abbängt , verweigert oder zum mindesten deren Viefening
erschwert .

Anch die nahezu 100 Jahre bestehende , von deutschen Vürgcni
Laibachs begründete nnd geleitete „ Krainische Sparkasse " , die reichste
Geldanstalt im Lande , die infolge ihrer gute » Verwaltung in der
Lage war , seit ihrem Bestände mehr als 8 Millionen Kronen zur
Förderung kultureller und gemeinnütziger Zwecke im Lande zn widmen ,
trachtet die slowenische Ncgieruug in ihre ö^ ände zu bringen , indem sie
die Tätigkeit des Sparkassenvereines in rechtswidriger Weise behindert .

Eine Verordnung vom 30 . Dezember 1918 ( Amtsblatt Nr . XXXI )
verfügt , daß Anternehmen , deren Einkünfte ganz oder zum Teile ins
Ausland stießen , hinsichtlich deren der Verdacht begründet ist , daß
sie sich der Besteueruug im Inlands entziehen wollen , unter staat¬
liche Aufsicht gestellt werdeu können . Diese Verordnung ist
der von der früheren österreichischen Negierung herausgegebenen
Verordnung vom 7 . Oktober 1915 , Neichsgesetzblatt Nr . ? 04 , nach
gebildet , auf Grund welcher Unternehmungen feindlicher Ausländer
in Anwendung des Vergeltungsrechtes uuter Zwaugsvcrwaltung
gestellt werden konnten . Die Verordnuug kaun auf Unternehmungen
alier Art , darunter auch auf landwirtschaftliche Güter , angewendet
werden uud ermöglicht es der Negierung , in fremde Privatrechte in
der empfindlichsten Weise einzugreifen . Das Unternehmen, das unier
Aufsicht gestellt wurde , hat g e g e u diese Verfügung kein
N e ch tsmittel . Der Aufseher wird auf Gefahr uud Koste » des
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Unternehmens bestellt und hat das Recht , über die ganze Gebarung
des Unternehmens Auskunft zu verlangen , dessen Schriften und
Bücher einzusehen , den Kassestand zu überprüfen , Postsendungen
für das Unternehmen in (Empfang zu nehmen , Verfügungen aller
Art zu untersagen , ferner anzuordnen , daß das Unternehmen seine
privatrechtlichen Forderungen vor Gericht geltend macht und dcm
verfügbare Barmittel des Unternehmens bei einer von ihm bestimmten
Geldanstalt angelegt werden ' er hat ferner das Recht , die erteilte
Prokura oder Handelsvollmacht zu widerrufen . Auf seinen Antrag
kann für das Unternehmen ein Geschäftsführer mit weitgehenden
Befugnissen bestellt werden . Schadenersatzansprüche gegen
den Aufseher oder gegen den Geschäftsführer können nur mir Z u -
st i m m u n g der Regierung geltend gemacht werden .

Alle diese Bedrückungsmaßuahmen werden jedoch durch die in
den jüngsten Tagen veröffentlichte Verordnung des jugoslawischen
Handelsministeriums in Belgrad vom Z ( >. April 1919 übertroffen ,
zufolge welcher einerseits alle gewerblichen , industriellen und .Handels --
Unternehmungen , physische und juristische Personen irgendwelcher Art ,
anderseits jedwede Form des privaten Vermögensbesitzes (auch Patente ,
Konzessionen u . dgl . ) , soweit die Unternehmer, bczw . Vermögensbesitzer
Untertanen feindlicher Staaten (also auch Deutschösterreichs ) sind oder
insofcrne auch nur Teile des gesellschaftlichen Vermögens (Aktien ,
Geschäftsanteile usw .) im Besitze feindlicher Staatsangehöriger stehen ,
zu sequestrieren und liquidieren sind , wobei der Liquidations
erlös zu sperren ist und „ zur Schadloshaltung für die dem
Staate und seinen Untertanen zugefügten .̂ riegs -
schäden Verwendung finden soll " .

Die oben angegebenen Ziffern über die dcutschösterreichischen
Vermögenswerte lassen zur Genüge erkennen , welche Folgen die Durch¬
führung dieser Verordnung allein in Krain nach sich ziehen würde !

Die Verordnung über die Vermögensaufsicht dient auch dazu ,
um die deutschen Vereine zu schikanieren und in ihrer Tätigkeit zu
behindern . Dies widerfuhr zuerst dem Kasinovereine in Laibach , einem
harmlosen Geselligkeitsvereine , dem die deutschen Kreise Laibachs
vielfach angehören und der auf dem schönsten Platze der Stadt ein
2 Stock hohes Gebäude besitzt . Der Verein wurde nämlich , nachdem
ihm fast das ganze Gebäude auf Grund des KriegsleisrungSgesetzeS
für militärische Cinquartierungszwecke weggenommen worden war ,
unter Vermögensaufsicht gestellt , weil angeblich die Gefahr besteht ,
daß er sich der Besteuerung entziehen wolle . Später wurde auch dic
seit dem Jahre 1702 bestehende Philharmonische Gesellschaft , ein
weit über die Grenzen des Landes bekannter Musikverein , unter
Aufsicht gestellt und von dem bestellten Aufseher unter anderen an
der Beschlußfassung über eine Satzungsänderung gehindert . In der
.Hauptversammlung des in deutscher Verwaltung befindlichen ^ Hohl -
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läligleitsvereines zur Erhaltnng des Elisabeth >vinderspirals , der gleich -
falls unter Vermögensaufsicht steht , wurde von dein -Aufseher die
^ escbluüfaßnng über die beantragte -Auflösung des Bereines ver¬
boten . Als über diesen -Antrag dennoch abgestimmt wurde , erklärte
der -Aufseher die Hauptversammlung als aufgelöst und ließ sie durch
die Polizei auseinander treiben . Diese Eingriffe in das Vereiusrecht
sind umso krasser , weil das bisherige österreichische Vereinsgesetz
durch eine Verordnung der Regierung aufgehoben und an dessen
stelle ein neues Vereinsrecht in Geltung gesetzt wurde , das die
Vereine jeder behördlichen Beschränkung entzieht . -Auch der deutsch -
österreichische -Alpenverein , der im slowenischen Gebiete eine Anzahl
Bütten besitzt , wnrde nnter -Aufsicht gestellt . Diese wurde dem
slowenischen Alpenverein übertragen , der sich die Verwaltung der
fremden ö ) ütten angeeignet hat .

Sinter dem Vorwande einer -Abhilfe gegen die Wohnungsnot hat
die slowenische Rationairegierung unter dem 17 . Jänner 1919 (Amts¬
blatt Nr . XL ) eine Verordnung erlassen , womit den Gemeinden nnter
anderein das Recht eingeräumt wird , Personen , die in der Gemeinde
nicht heimatsberechtigt sind oder die die Äcimatsberechtignng ans
Grund des Äeimatsrechtgesetzes nur für die Eigenschaft als öffentliche
Beamte erworben haben , wenn sie in der Gemeinde keinen öffentlichen
Dienst oder keine im öffentlichen Interesse gelegene Beschäftigung aus¬
üben , zwangsweise zur Räumung ihrer Wohnung zu verhalten , wom
den Betroffenen eine ^vriü von Tagen bis höchstens 4 Wochen gewährt
wird . Diese V e st i in m u n g w n r d e b e n ü tz t , n in in e h r e r e
wundert deutsche !O ff i z i e r s f a in i l i e n iind Familien
von entlassenen d e u r s ch e n Beamten ans '̂ aibach
auszu w eise n . Infolge der Maßnahmen der sloivenische » Re¬
gierung haben bisher mehr als Deutsche ^ aibach verlassen .

-Anläßlich der von der Regierung angeordneten Mobilisierung
von fünf Jahrgängen wurden anch Wehrpflichtige deutscher Ratio -
ualität zum Waffendienste herangezogen , was in -Anbetracht des
Umstandes , daß die Irage der Staatsbürgerschaft noch nicht ent¬
schieden ist , uuzweifelhast völkerrechtswidrig ist .

Das deutsche Theater in ^ aibach konnte bis zum 1 . Jänner
1919 seine Vorstellungen weiterfübren . A » i I . Jänner aber drang
nach einer vorangegaiigenen Zeitungshetze eine Schar von slowenischen
Ruhestörer , , auf die Galerie des Theaters und verhinderte durch
lautes Schreien den Beginn der Vorstellung . Da die Polizei jedes
Einschreiten verweigerte , sah sich der Theaterdirektvr gezwungen , die
Vorstellung abzubrechen . -Als sich der Theaterdirektor an den (!shef
der Sicherheitsbehörde , den imnmehrigen Regierungspräsidenten
Dr , ^ rejc , wandte , um Schutz gegen die angedrohte Wiederholung
der Rchestörungen zu erlangen , wurde ihm hedeutet , daß man ihm
leinen gewähre » könne und daß der beste Schutz in der Schließung
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des Theaters bestedc . Diese wurde dann auch tatsächlich von
Dr . Brejc als Staatskvimnissär für Innere 'Angelegenheiten verfügt ,
wodurch das deutsche Theater in Laibach sein Ende fand . In ahn
licher Weise wurden im Monate Jänner wiederholt auch im deutschen
Nasinokaffeehaus Ruhestörungen arrangiert , ohne daß die Polizei
dagegen einschritt . Das Denkmal "AnastasiuS Grüns , des Freundes
uud Förderers des slowenischen Dichters Pre ^ ern , wurde bei hell
lichtein Tage in barbarischer Weise beschädigt .

Das über hundert Jahre bestandene 'Amtsblatt „ Laibackcr
Zeitnng " , das neben amtlichen Kundmachungen in beiden Landes
spräche » auch Lokalnachrichten in deutscher Sprache zu veröffentlichen
pflegte , wnrde von der Negierung gleich nach dem Beginne ihrer
Tätigkeit eingestellt , womit die Deutschen Laibachs ihr einziges
Ortsblatt verloren . Die Äeransgabe eines anderen deutschen Blattes
wurde verboten .

Aucb in der reindeutschen Sprachinsel Gottschee geht die
slowenische Negierung rücksichtslos gegeu die Deutschen vor . Die
deutscheil Beamten und Lehrer wurden entlassen nnd die slowenische
'Amtssprache anch im Berkehr mit den deutschen Gemeindeämtern
eingeführt . Die oberen Klassen des Staatsgumnasiums wurden auf -
gelassen und die seinerzeit mit großen Opfern errichtete gewerblich
Fachschule sowie die Privatscknlen des Deutscheu Schulvereins
behördlich geschlossen . Das ganze Land wurde mit slowenischen Flücht
lingen aus dem Küstenlande überschwemmt , für deren Kinder in den
deutschen Schulgebäuden slowenischer Unterricht eingeführt werden soll .

Durch die den Deutschen in Kram zugefügten , Unbilden seben
sich viele Deutsche veranlaßt , das Land zu verlassen . Allein wenn
auch viele , die dazu in der Lage sind , auswandern , werden dock
Tausende von Deutschen im Lande zurückbleiben . Diese werden jedoch
nnr dann ein erträglickeS Dasein führen können , wenn ihnen durch
einen zwischenstaatlich gewährleisteten Minderheitsschutz ein Mindest¬
maß von Rechten , namentlich auf dem Gebiet des Schul - und Vereins -
Wesens und aller anderen rein kulturellen Belange zuteil wird .

? iese geringe ^ eriicksicktignnghaben sick die Deutschen Krains
durck ihre vielbundei tjäbrigc Kulturtätigtctt im ^ andc wahrlick verdien ! '
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